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amt auf den «Hauptmann von Fürstenburg » übergegangen
zu sein.

Zu den bischöflichen Immunitäts-Herrschaften ge-
hörten auch noch das sogenannte Kapitelgericht Schiers
und das Gericht in Muntina. Wir müssen somit auch
diese in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen.

XIll. Schiers,

In Schiers (im Vorderprätigau) und Umgegend. be-
sass das Domkapitel Cur schon seit Beginn des XII. Jahrh
einen grossen Meyerhof (curtis), welchen Bischof Guido
von Cur (um 1116) ihm geschenkt hatte!). Wie dieser
Hof dem Bischof zugekommen war, erhellt nicht — wahr-
scheinlich durch eine königliche Vergabung. Auf diesem
Meyerhof, der aus einer Menge, in Grüsch, Schiers
Schuders, u. s. w. zerstreuter Besitzungen bestand, wurde
eine selbständige Immunitätsgerichtsbarkeit aus
geübt, und zwar ursprünglich wohl, übungsgemäss, durch
einen Vogt d. h. durch einen mit dieser Gerichtsbar-
keit und den damit verbundenen Nutzungen Belehnten;
im X\.. Jahrhundert aber durch einen Ammann, der
anfänglich doch das Amt sammt dem Dienstlehen lebens-
Jänglich besass?).—Die Beisitzer desselben wurden von

11 Päpstliche Bestätigung von 1116 (Mohr, Cod I.’ nu. 111). In
einem DiplomOtto’s IV. von 1209 (Mohr, Cod. I. n. 173) wird diese
«curtis canonicorum Curiensium » «ab omnibus precariis » befreit.

2) Spruch zwischen Domkapitel und dem Kapitelsammanl
J. Aliesch von 1539 (im Archiv des Domkapitels). Vgl. Sprecher,
Pallas R. 8. 355.
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